
Zeitschrift: Mitteilungen über Textilindustrie : schweizerische Fachschrift für die
gesamte Textilindustrie

Herausgeber: Verein Ehemaliger Textilfachschüler Zürich und Angehöriger der
Textilindustrie

Band: 67 (1960)

Heft: 9

Rubrik: Von Monat zu Monat

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Mitteilungen
über Textilindustrie
Schweizerische Fachschrift für die gesamte Textilindustrie

Organ und Verlag des Vereins ehe-

maliger Seidenwebschüler Zürich und

Angehöriger der Seidenindustrie

Organ der Zürcherischen Seidenindu-
strie-Gesellschaft und des Verbandes
Schweizer. Seidenstoff-Fabrikanten

Zürich 27, Postfach S89

Gotthardstraße «1

Nr. 9/September 1960
67. Jahrgang

Organ der Vereinigung ehemaliger
Webschüler von Wattwil

Von Monat zu Monat

Gesetz gegen Vertrag. — In der schweizerischen Tex-
tilindustrie spielen die Gesamtarbeitsverträge eine große
Rolle und haben sich als recht nützliches Instrument der
Vereinbarungen zwischen den interessierten Gewerk-
Schäften und den Arbeitgeberverbänden oder Einzelfirmen
erwiesen. Diese erfreuliche Entwicklung droht nun da-
durch beeinträchtigt zu werden, daß die Gewerkschaften
oder die ihnen nahestehenden politischen Parteien bei jeder
sich bietenden Gelegenheit Gegenstände der gesamtarbeits-
vertraglichen Regelung durch Initiativen und Motionen auf
die Ebene der Gesetzgebung schieben. Diese Doppelspurig-
keit, einerseits auf dem Wege des Gesamtarbeitsvertrages
und anderseits durch den Ausbau der gesetzlichen Rege-
lungen Verbesserungen der Ferien-, Feiertagsentschädi-
gungen, Kinder- und Familienzulagen usw. zu erreichen,
höhlt die Gesamtarbeitsverträge aus.

Ganz besonders augenfällig ist diese Entwicklung heute
z-B. auf dem Gebiete der Ferienregelung, indem — un-
geachtet der vertraglichen Erfolge in der Arbeitszeitver-
kürzung — in immer weiteren Kantonen Vorstöße zur
gesetzlichen Ordnung der Ferienansprüche oder zu deren
Erweiterung unternommen werden. Durch derartige Vor-
stoße werden aber Teile der Gesamtarbeitsverträge gegen-
standslos, da sich die Arbeitgeber kaum dazu hergeben
können, über die immer weiter getriebenen gesetzlichen
Ferienregelungen hinaus auch noch längere vertragliche
Ferienansprüche einzuräumen. Es wird inskünftig nicht
mehr zu umgehen sein, daß bei der Redaktion der Ge-
samtarbeitsverträge deutlich zwischen Gegenständen ver-
iraglicher Regelung und solcher gesetzlicher Ordnung un-
terschieden wird. Es muß klargestellt sein, daß in den
Kantonen, in welchen eine bestimmte Materie gesetzlich
geregelt ist, der betreffende Gesamtarbeitsvertragsartikel
keine Geltung mehr hat, auch wenn er materiell weiter-
geht als das Gesetz. Die Politik des «Fünfer und Weggli»
ist auf dem Gebiete der Sozialgesetzgebung nicht anwend-
bar!

Ausländische Arbeitskräfte und Ueberfremdung. — Wir
geben zu, daß mit der Zulassung ausländischer Arbeits-
kräfte das Problem der Ueberfremdung gestellt ist und
seine Bedeutung hat. Die in der «Neuen Zürcher Zeitung»
vom 7. August in diesem Zusammenhang angestellten Be-
trachtungen sind durchaus zu würdigen. Wenn wir uns
dennoch mit diesem Artikel auseinandersetzen, so nur
deshalb, weil dessen Verfasser behauptet, die Rekrutie-
rungsschwierigkeiten für ausländische Arbeitskräfte er-
Weckten ein falsches Bild. Er schreibt: «Es ist ja nicht
so, daß die Wirtschaft generell Mühe hätte, für den nor-
malen Bedarf das notwendige Personal zu finden. Schwie-
rigkeiten entstehen vielmehr wegen der Produktionsaus-

Weitung, die jedes Jahr einige Tausend Fremdarbeiter
mehr nötig macht.»

Es ist einfach nicht richtig, wenn behauptet wird, die
Textilindustrie habe sich dank der ausländischen Arbeits-
kräfte vergrößern können. Die Textilindustrie benötigt
die ausländischen Arbeitskräfte allein, um ihre seit Jah-
ren nicht vergrößerte Kapazität auszunützen und um für
die ausfallenden schweizerischen Arbeitskräfte Ersatz zu
erhalten.

Der Index der beschäftigten Arbeiter im ersten Quar-
tal 1960 im Vergleich zum Jahre 1949 zeigt für die gesamte
Textilindustrie eine Zunahme von knapp 10 Prozent. Der
Beschäftigungsindex der Baumwollindustrie betrug z. B.
107, derjenige der Seidenindustrie 105, der Wollindustrie
98, währenddem der Beschäftigungsindex der Metall- und
Maschinenindustrie auf 143, der Chemischen Industrie auf
133, der Papierindustrie auf 135, des Graphischen Gewer-
bes auf 139 usw. anstieg. Die schweizerische Textilindu-
strie hat auch im Vergleich zur gesamten schweizerischen
Industrie bedeutend weniger Arbeitskräfte angestellt. Der
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immer wieder gehörte Vorwurf der Expansion trifft für
die Textilindustrie als Gesamtheit nicht zu. Im Gegen-
satz zur Behauptung im erwähnten Artikel in der «Neuen
Zürcher Zeitung» hat die Textilindustrie Mühe, für ihren
«normalen Bedarf» die nötigen Arbeitskräfte zu finden.
Sie erwartet deshalb, daß ihr bei der Rekrutierung von
ausländischen Arbeitskräften von behördlicher Seite keine
Schwierigkeiten bereitet oder Maßnahmen getroffen wer-
den, die vielleicht dort am Platze sind, wo Expansion be-
trieben wird, was aber für die Textilindustrie als Regel
sicher nicht zutrifft.

Was erhält der Aktionär in der Textilindustrie? — Das
Jahr 1958 war für die Textilindustrie kein durchgehend
erfreuliches. Es ist deshalb nicht erstaunlich, daß die
Dividendenhöhe des Jahres 1957 im Textilbereich nicht
wieder erreicht wurde. Leider hat die Textilindustrie
nicht wie andere Branchen in ertragsreichen Jahren be-
sondere Dividendenreserven anlegen können, auf die sie
hätte zurückgreifen können, um auch bei weniger günsti-
gen Geschäftsabschlüssen die Aktiendividenden möglichst
stabil zu halten.

Die Durchschnittsdividende sämtlicher von der Erhe-
bung des Eidg. Statistischen Amtes erfaßten Gesellschaf-
ten betrug im Jahre 1958 7,89 Prozent gegenüber 7,86 Pro-
zent im Vorjahr. Die Durchschnittsdividende der gesam-
ten Industrie hob sich von 8,2 auf 8,35 Prozent, während-
dem die Dividendenausschüttungen der Textilindustrie
von 7,36 Prozent im Jahre 1957 auf 6,34 Prozent im Jahre
1958 sanken und damit die Ermüdungserscheinungen der
Konjunktur im Jahr 1958 deutlich erkennen ließen.

Es ist begrüßenswert, daß in der genannten Statistik
nicht nur die Aktien-Dividende, sondern auch die Aktien-
Rendite eingeschlossen ist. Während der Dividenden-
satz sich auf das dividendenberechtigte Nominalkapital
bezieht, drückt die Aktien-Rendite das Verhältnis zwi-
sehen den Gewinnausschüttungen und dem Verkehrs-
bzw. dem Kurswert der Aktien aus. Durchschnitts-Rendite
und Durchschnitts-Dividende klaffen in der Regel ganz
beträchtlich auseinander. So betrug im Berichtsjahr 1958
der mittlere Dividendensatz in der Metall- und Maschinen-
industrie 10,6 Prozent, der mittlere Renditensatz aber
bloß 4 Prozent. Für die Chemie beliefen sich die entspre-
chenden Mittelwerte auf 13,1 und 2,4 Prozent, für die
Nahrungs- und Genußmittelbranche auf 8,7 und 4,4 Pro-
zent, für das Baugewerbe auf 9,0 und 5,7 Prozent, für die
Versicherungs-Institute auf 15,8 und 2,8 Prozent, wäh-
renddem der Dividendensatz in der Textilindustrie 6,3
Prozent und der Renditensatz 4 Prozent betrug. Diese be-
scheidene Differenz zwischen Durchschnitts-Rendite und
-Dividende zeigt wiederum recht deutlich, daß sich die
Kurswerterhöhungen von Textilpapieren in sehr beschei-
denem Rahmen bewegten und das dividendenberechtigte
Kapital nur unwesentlich über dem Nominalwert lag. Das
dividendenberechtigte Kapital der Textilindustrie betrug
im Jahre 1958 292,8 Mio Franken, währenddem der Ver-
kehrswert auf 468,9 Mio Franken geschätzt wurde. In
Uebereinstimmung mit der Konjunkturentwicklung im
Jahre 1958 ist es nicht erstaunlich, daß die Stickereiindu-
strie mit einer Durchschnittsdividende von 8,3 Prozent an
der Spitze und die Wollindustrie mit 4,9 Prozent am
Schluß der verschiedenen Textilbranchen lag.

Handelsnachrichten
Handelspolitische Notizen

Die Aufhebung des gebundenen Zahlungsverkehrs mit
den wichtigsten Handelspartnern der Schweiz auf Ende
Dezember 1958 bewirkte eine erhebliche Schrumpfung der
Gebühreneinnahmen der Schweizerischen Verrechnungs-
stelle. Es ergab sich für das Jahr 1959 ein Betriebsdefizit
von 1,5 Mio Fr. Der Bundesrat hat sich veranlaßt gesehen,
die Gebührensätze im zentralisierten Verkehr von 2,5 auf
5°/„o und im dezentralisierten Verkehr von 1,5 auf 4 °/oo

zu erhöhen. Der gebundene Zahlungsverkehr beschränkt
sich heute auf 11 Staaten. Mit drei Ländern, nämlich der
Deutschen Demokratischen Republik, Iran und der Ver-
einigten Arabischen Republik ist der Zahlungsverkehr de-
zentralisiert, während er mit den übrigen Ländern (Bulga-
rien, Griechenland, Jugoslawien, Polen, Rumänien, Tsche-
choslowakei, Türkei und Ungarn) weiterhin bei der
Schweizerischen Nationalbank zentralisiert bleibt.

Obsehon die Exporte von Textilien nach den Ländern
des gebundenen Zahlungsverkehrs heute nur noch eine
sehr bescheidene Rolle spielen, scheint uns die massive
Erhöhung der Gebührenansätze beim ersten Auftreten
eines Defizites der Schweizerischen Verrechnungsstelle
etwas überstürzt vorgenommen worden zu sein. Schließ-
lieh verfügt die Schweizerische Verrechnungsstelle über
einen Betriebsfonds von annähernd 12 Mio Fr., der da-
mais in der Meinung geäufnet wurde, allfällige Defizite
überbrücken zu können, ohne die Gebühren zu erhöhen.

Im 61. Bericht dies Bundesrates an die Bundesver-
Sammlung betreffend die von ihm im ersten Semester
1960 erlassenen wirtschaftlichen Maßnahmen gegenüber
dem Ausland ist festgehalten, daß Deutschland die
schweizerisch-deutscher!. GATT-Vereinbarungen ratifi-
ziert hat und die Liste der deutschen GATT-Zollzuge-
ständnisse am 1. Mai 1960 in Kraft getreten sind. Diese
deutschen Zollkonzessionen sind im Jahre 1958 anläßlich
des Beitrittes der Schweiz zum GATT mit einer Gültig-

keit bis Ende 1961 zugestanden worden in der Meinung,
der EWG-Vertrag garantiere den EWG-Ländern bis zu
diesem Datum ihre Zollautonomie. Nachdem nun die
EWG am 12. Mai 1960 beschlossen hat, die erste Anglei-
chung der nationalen Zölle der EWG-MitgLiiedstaaten an
den gemeinsamen Außentarif schon am 1. Januar 1961
durchzuführen, bedeutet das für Deutschland eine vor-
zeitige Erhöhung der gegenwärtig in Kraft stehenden
Zölle. Soweit sich die Zollerhöhungen, die Deutsch-
land am 1. Januar 1961 durchzuführen hat, auf Positio-
nen beziehen, über die keine Zolltarifverhandlungen
stattgefunden haben und die deshalb in ihrer Höhe nicht
gebunden worden sind, ist dies für die Vertragsbezie-
hungen mit Deutschland ohne Wirkung. Anders liegt es
jedoch bei den Zol'ltarifpositionen, die im GATT oder
durch zweiseitige Verträge gebunden worden sind. Lei-
der sind es vor allem Textilpositionen, die im deutschen
Zolltarif nur bis zum 31. Dezember 1961 gebunden sind
und die nun durch den Beschleunigungsbeschluß der
EWG von einer vorzeitigen Aufhebung betroffen werden.
Es wird Aufgabe der schweizerischen Verhandlungsdele-
gation sein, anläßlich der am 1. September 1960 in Genf
stattfindenden GATT-Verhandlungen mit den EWG-
Ländern die vorzeitige Aufhebung der auf 31. Dezember
1961 befristeten GATT-Bindungen zu verhindern oder
ein möglichst tragbares Zollregime zu vereinbaren. Es
mutet wie ein sohlechter Witz an, daß am 1. Mai 1960
die deutschen GATT-Zollzugeständnisse in Kraft getre-
ten sind und fast gleichzeitig die EWG alle nationalen
ZoilbindUngen auf Ende 1960 kündigt, sofern sie im
Einzelfall tiefer liegen als die entsprechenden Positionen
des gemeinsamen EWG-Außentarifs. Selbstverständlich
ist die Schweiz berechtigt, ihre Gegenzugeständnisse, die
sie anläßlich der GATT-Verhandlungen im Jahre 1953
gegenüber Deutschland und den übrigen EWG-Staaten
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